
Für die Beratung und Beschlussfassung werden Ausschließungsgründe nach § 22 GO nicht mit-
geteilt. 
 
Beschluss: 

Der Ausschuss billigt folgende, der Ratsversammlung vorzu-
legende Drucksache: 
 
1. Für das Gebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungs-

planes Nr. 162 „Schwale-Park“ für das Gebiet der überwie-
gend unbebauten Freiflächen an der Schwale zwischen dem 
westlichen Rand der Klaus-Groth-Straße, der Straße An der 
Schwale, der Klosterstraße, der Straße Am Dosenbek und 
dem Brachenfelder Gehölz im Norden, dem Fußweg zwi-
schen Hauptstraße und Brachenfelder Gehölz (Flurstücke 
82 und 212) im Osten sowie den bebauten Grundstücken 
nördlich der Hauptstraße, dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 164 „VAW-Gelände“, den Flurstücken 116, 
114, 261, 177 und 148, der Brachenfelder Straße sowie den 
Grundstücken Brachenfelder Straße 57 und Klaus-Groth-
Straße 37 im Süden im Stadtteil Brachenfeld / Ruthenberg 
wird die anliegende Satzung über die Begründung eines be-
sonderen Vorkaufsrechts im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) erlassen. Der Satzungszweck be-
steht in der Sicherung des mit dem Bebauungsplan verfolg-
ten Planungsziels, in diesem Bereich einen öffentlichen 
Landschafts- und Skulpturenpark zu entwickeln. 

 
2. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen. 


